
Ausfertigung 

Amtsgericht München 

Az.: 142 C 12804/14 

In dem Rechtsstreit 

- Klägerin -

Prozessbeyollmächtigte: 
Rechtsanwälte Waldorf Frommer, Beethovenstraße 12, 80336 München, Gz.:  

gegen 

 
- Beklagte -

Prozessbeyollmächtigter: 

wegen Schadensersatz 

erlässt das Amtsgericht München durch den Richter am Amtsgericht am 24.06.2014 oh-

ne mündliche Verhandlung gemäß § 307 Satz 2 ZPO folgendes 

Anerkenntnisurteil 
1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.397,20 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit zu bezahlen. 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 
Der Streitwert wird auf 1.397,20 € festgesetzt. 
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Entscheidungsgründe 
§ 93 ZPO ist vorliegend nicht anwendbar, so dass vom Regelfall auszugehen ist, dass der nicht-

leistende Schuldner Anlass zur Klageerhebung gegeben hat. Auf eine genaue Bestimmung des 

Gegenstandswerts für die Abmahngebühren kommt es dabei gar nicht an, wenngleich nach stän-

diger Rechtsprechung des Amtsgerichts München für vergleichbare Bilder ein Betrag zwischen 

8.000 und 10.000 EUR für den Gegenstandswert festgesetzt wird. Entscheidend ist vielmehr, 

dass der Kläger auf das Vergleichsangebot über 650,00 EUR nicht reagiert hat, während er nun-

mehr durch sein Anerkenntnis bereits 651,00 EUR als berechtigte Schadensersatzforderung an-

erkannt hat. Dies zeigt, dass das Zahlungsangebot des Klägers über 200 bis 300 EUR bei wei-

tem nicht ausreichte, um keinen Anlass zur Erhebung der Klage zu geben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht München I 
Prielmayerstraße 7 
80335 München 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Gegen die Entscheidung soweit sie die Kosten betrifft kann sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwer-
de) eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem 

oder bei dem 

Amtsgericht München 
Pacellistraße 5 
80333 München 
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einzulegen. 

Landgericht München I 
Prielmayerstraße 7 
80335 München 
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Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der 
Verkündung der Entscheidung. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eines der ge-
nannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die 
Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte eingeht. 
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen EntSCheidung sowie die Erklärung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde. 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht München 
Paceliistraße 5 
80333 München 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

gez. 

 
Richter am Amtsgericht 
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Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit 
der Urschrift 

MHn!.hi. 4.06.2014 

ng 
mtin der Geschäftsstelle 




